Lehrgangsplan Feuerwehr Landkreis Harburg 2009

Hinweise zum Lehrgangsplan 

1. Allgemeines

Der Lehrgangsplan wird zur Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die an der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) Hittfeld stattfindenden Funktionsaus- und Fortbildungslehrgänge und der Truppmannausbildung auf Stadt-/Gemeindeebene für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Harburg ausgegeben. Er besteht aus einer Terminübersicht und einer Lehrgangsbeschreibung.

Bei Fragen zum Lehrgangsplan steht der Kreisausbildungsleiter Andreas Neven unter den Telefonnummern 040 / 428 51 - 4512 (06:30 -15:00 Uhr) bzw. 0 41 71 / 6 31 23 (ab 16:00 Uhr) zur Verfügung.
2. Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Bei der Auswahl der Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer ist zu beachten, dass die geforderten Voraussetzungen erfüllt sind und dass nur geeignete FF-Mitglieder der Aktiven Abteilung zu Lehrgängen gemeldet werden, die diese Ausbildung zur Ausübung ihrer vorgesehenen Funktion benötigen. Die Ortsbrandmeister werden gebeten, die Befähigung und Voraussetzung vor Lehrgangsbeginn sicherzustellen. 
3. Meldeverfahren und Meldeschluss

Die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen erfolgt im Lehrgangskartenverfahren. Der Kartenvordruck ist in allen Teilen vollständig auszufüllen; besondere Bedeutung haben die Angaben über die besuchten Lehrgänge zum Nachweis, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.

Wichtig: Die Teilnehmerin/der Teilnehmer bekundet mit ihrer/seiner Unterschrift u.a., dass der geplante Lehrgangsbesuch mit der/dem Arbeitgeberin/Arbeitgeber abgestimmt wurde.

Um einen frühzeitigen Überblick über die Ausnutzung der Lehrgänge und der dafür verfügbaren Haushaltsmittel erhalten zu können, wird gebeten, den Kartenrücklauf bis 21 Tage vor Lehrgangsbeginn sicherzustellen.
4. Lehrgangsbeginn

Lehrgangsbeginn ist, soweit in der Lehrgangsbeschreibung, Lehrgangskarte oder der Einladung nichts Gegenteiliges vermerkt ist, bei Abendlehrgängen jeweils am ersten Lehrgangstag um 19:00 Uhr, bei Veranstaltungen am Samstag grundsätzlich um 08:00 Uhr (s. Lehrgangskarte).

5. Ausrüstung

Mitzubringen sind neben der in der Lehrgangsbeschreibung geforderten Ausrüstung Papier und Schreibzeug sowie nach Möglichkeit die der Zielgruppe entsprechenden gültigen Feuerwehrdienstvorschriften (FwDV).

6. Lehrgangsort

Lehrgangsort ist, soweit nicht anders angegeben, die 

Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ), Am Bauhof 30, 21218 Seevetal-Hittfeld.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Abend- und Wochenendveranstaltungen werden vom Lehrpersonal in Empfang genommen.

Das Mitbringen von zu beaufsichtigenden Personen (z.B. Kinder) oder Tieren ist nicht zugelassen.

7. Parkplätze

Für die Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmer steht Parkraum auf Parkstreifen der Feuerwehrtechnischen Zentrale zur Verfügung. Vor dem Dienstgebäude und vor Toreinfahrten ist das Parken nicht erlaubt.
8. Telefon

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, eigene Handys während der Unterrichts- und Ausbildungszeit auszuschalten.
9. Verpflegung
Für die Versorgung mit Getränken steht den Lehrgangsteilnehmern ein Getränkeautomat mit Kaltgetränken zur Verfügung.

Gegen Entgelt wird grundsätzlich nur an Samstagen lehrgangsseitig ein Mittagessen angeboten. Über die entrichteten Beträge wird zum Lehrgangsende eine Bescheinigung für die Kostenerstattung im Ortsfeuerwehrbereich erstellt.
10. Absagen

Für alle Meldungen gilt im Grundsatz, dass die Teilnahme nur aus unabweisbaren Gründen abgesagt werden darf. Absagen sind möglichst so rechtzeitig bekannt zu geben, dass noch Ersatz für den freiwerdenden Lehrgangsplatz innerhalb der 21tägigen Frist gestellt werden kann. Dies sollte vorrangig zur Bedarfsdeckung aus der eigenen Wehr bzw. Stadt/Gemeinde geschehen. 
Absagen des Lehrgangsteilnehmers sind grundsätzlich an die Ortsbrandmeisterin/den Ortsbrandmeister zu richten, die/der sie umgehend zuständigkeitshalber weiterleitet. Bei kurzfristigen Absagen wird darum gebeten, direkt den Kreisausbildungsleiter telefonisch zu informieren sowie parallel die Ortsfeuerwehrführung in Kenntnis zu setzen.


11. Leistungsnachweise

In den mit (P) gekennzeichneten Lehrgängen wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein Leistungsnachweis gefordert, dessen Erbringen durch ein Zeugnis bescheinigt wird.

12. Fahrkosten

Für Lehrgänge an der Feuerwehrtechnischen Zentrale werden Fahrkosten nicht erstattet. Möglichkeiten der Erstattung dieser Art sind ggf. gemeindeseitig gegeben.
